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Aufgaben der zentralen Staatsorgane
§ 8

(1) Die bilanzverantwortlichen zentralen Staatsorgane für 
Verpackungsmaterialien und -maschinen haben auf der 
Grundlage der übergebenen staatlichen Plankennziffern und 
Direktiven die Versorgung der Volkswirtschaft mit Verpak- 
kungsmaterialien und -maschinen zu gewährleisten.

(2) Die bilanzverantwortlichen zentralen Staatsorgane haben 
im Rahmen ihrer Verantwortung folgende Aufgaben durchzu
führen :

a) Übergabe von Vorschlägen und Berechnungen für die 
Entwicklung der Produktion und des effektivsten Ein
satzes von Verpackungsmaterialien und -maschinen an 
die Staatliche Plankommission zur Einordnung bzw. zur 
Entscheidung für die Aufnahme in die staatlichen Aufga
ben zur Ausarbeitung der Fünfjahr- und Jahresvolks
wirtschaftspläne.

b) Übergabe von Vorschlägen bzw. Zielstellungen zur Auf
nahme von materialökonomischeh Aufgaben in die Fünf
jahr- und Jahresvolkswirtschaftspläne sowie für die Aus
arbeitung und Anwendung von technisch-ökonomisch be
gründeten Normativen des Verpackungsmaterialver
brauchs an die dem Verbraucher übergeordneten zentra
len Staatsorgane. Dabei sind insbesondere Aufgaben für 
die Erhöhung der Rückführung und Wiederverwendung, 
des schnelleren Umschlages sowie für die'Reparatur und 
Regenerierung von Mehrwegeverpackungen vorzugeben.

c) Festlegung von Schwerpunktaufgaben für die Erzeugnis
entwicklung und -gestaltung von Verpackungsmitteln so
wie für die Schaffung von Verpackungslösungen bzw. 
einer effektiven Verpackungstechnik zur Einordnung in 
die Pläne Wissenschaft und Technik der betreffenden 
Betriebe.

(3) Zur Optimierung des Einsatzes von Verpackungsmateria
lien sind von den bilanzverantwortlichen zentralen Staats
organen staatliche Einsatzbestimmungen zu erlassen.3

(4) Die bilanzverantwortlichen zentralen Staatsorgane und 
die den verpackenden Betrieben übergeordneten zentralen 
Staatsorgane sind in ihren Bereichen verantwortlich für

a) die Erarbeitung, Abstimmung und Durchführung von 
Aufgaben der Forschung und Entwicklung auf dem Ge
biet der Verpackung, insbesondere die Einführung kom
plexer Verpackungslösungen auf der Grundlage von Rah
men- und Typentechnologien;

b) die Erarbeitung, Verteidigung und Anwendung der tech
nisch-ökonomischen Normative des Verpackungsmate
rialverbrauchs sowie für die konsequente erzeugnisbezo
gene Einhaltung der staatlichen Einsatzbestimmungen; .

c) den rationellen Einsatz bzw. die volle Auslastung der An
lagen zur Herstellung von Verpackungsmaterialien;

d) die Ausarbeitung, Abstimmung und Bestätigung der 
langfristigen Konzeptionen zur materiellen Sicherung 
des begründeten Bedarfs gegenüber den unterstellten Or
ganen und Betrieben.

§9
(1) Das Ministerium für Glas- und Keramikindustrie ist ver

antwortlich für die volkswirtschaftliche Koordinierung zwi
schenzweiglicher Prozesse auf dem Gebiet der Verpackungs
wirtschaft sowie für die schwerpunktmäßige Einflußnahme 
auf ihre gezielte Weiterentwicklung im Rahmen der Fünf
jahr- und Jahresvolkswirtschaftspläne.

(2) In enger Zusammenarbeit mit den bilanzverantwort
lichen Ministerien, deren Kombinaten und wissenschaftlich- 
technischen Einrichtungen erarbeitet das Ministerium für 
Glas- und Keramikindustrie die Hauptrichtungen für die Pro
duktion und den rationellen Einsatz der Verpackungswerk -

3 Vgl. dazu die Anordnung vom 3. Dezember 1976 über das Infor
mationssystem für Werkstoffe und ökonomischen Materialeinsatz und 
den Erlaß staatlicher Einsatzbestimmungen für Rohstoffe und Materia
lien (GBl. I Nr. 50 S. 565).

Stoffe und Verpackungsmittel aus Glas, Papier, Karton, Pappe, 
Plaste, Metall, Holz und Textil sowie der zu ihrer Verwendung 
einzusetzenden Technologien.

(3) Im Rahmen seiner Koordinierungsverantwortung ge
währleistet das Ministerium für Glas- und Keramikindustrie 
die Erarbeitung von Vorschlägen und Zielstellungen für die 
Entwicklung der Verpackungswerkstoffe, die der Staatlichen 
Plankommission bzw. den zuständigen bilanzverantwortlichen 
Ministerien zur Aufnahme in den Volkswirtschaftsplan zu 
übergeben sind. Das betrifft insbesondere Vorschläge und 
Zielstellungen

a) für die Entwicklung des Produktionsaufkommens ausge
wählter Verpackungsmittel zur Inlandversorgung;

b) zur Herausgabe von Direktiven durch die Staatliche 
Plankommission bzw. bilanzverantwortlichen Ministerien 
zu ausgewählten Verpackungsmitteln der Nomenklatur 
für die Bilanzierung der Staatsplan- und Ministerpositio
nen;

c) für den effektiven Einsatz und sparsamsten Verbrauch 
von Verpackungsmitteln sowie zur Durchsetzung streng
ster Maßstäbe der Materialökonomie, einschließlich der 
Erhöhung des Anteils der Rückführung und Wiederver
wendung von Verpackungsmitteln;

d) für die wissenschaftlich-technischen und Standardisie
rungsaufgaben.

Es koordiniert in Abstimmung mit der Staatlichen Plankom
mission und in Zusammenarbeit mit den zuständigen Mini
sterien insbesondere die rohstoffbedingten Substitutionspro
zesse, die Entwicklung und Anwendung material- und arbeits
sparender Versandverpackungen sowie die Entwicklung und 
Einführung von Rahmen- und Typentechnologien zur Schaf
fung komplexer Verpackungslösungen.

(4) Das Ministerium für Glas- und Keramikindustrie ist 
verantwortlich, daß die volkswirtschaftlichen Erfordernisse 
auf dem Gebiet der Verpaekungswirtschaft zur Gewährlei
stung einer proportionalen Entwicklung zu den Verbraucher
bereichen rechtzeitig und umfassend zwischen den beteiligten 
Organen abgestimmt, der Ausarbeitung des Volkswirtschafts
planes zugrunde gelegt bzw. nicht in eigener Verantwortung 
lösbare Aufgaben zur Entscheidung gestellt werden.

(5) Das Ministerium für Glas- und Keramikindustrie ge
währleistet

a) die Herausgabe der Nomenklatur für die Anwendung 
technisch-ökonomisch begründeter Normative bei der 
Planung des Verpackungsmittelverbrauchs und die Be
stätigung der Normative nach entsprechender Verteidi
gung durch die betreffenden zentralen Staatsorgane;

b) die Durchführung von Kontrollen über die Sicherung 
einer effektiven Produktion und eines rationellen Ein
satzes von Verpackungsmitteln und -hilfsmittein auf der 
Grundlage der staatlichen Plankennziffern sowie der mit 
den Plan- und Bilanzdirektiven vorgegebenen Zielstel
lungen und den vom Minister für Glas- und Keramik
industrie erteilten Aufträgen.

(6) Der Minister für Glas- und Keramikindustrie ist berech
tigt, in Durchführung seiner gesamtvolkswirtschaftlichen Ko
ordinierungsverantwortung auf dem Gebiet der Verpackungs
wirtschaft von den anderen Ministern und Leitern zentraler 
Staatsorgane die notwendigen Informationen, Berechnungen 
und Nachweisführungen anzufordem. Darüber hinaus hat er 
das Recht, von den bilanzverantwortlichen Ministem den Er
laß und die Aufhebung staatlicher Einsatzbestimmungen über 
Verpackungsmaterialien zu verlangen.

(7) Rechtsvorschriften und zweigspezifische Grundsatzrege
lungen, in denen Festlegungen zur Verpackungswirtschaft ge
troffen werden, bedürfen der Zustimmung des Ministers für 
Glas- und Keramikindustrie.

§10
(1) Die beim Minister für Glas- und Keramikindustrie tätige 

Zentrale Verpackungsinspektion kontrolliert in den Kombina-


